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LT-Aktuell LT 9/86

Umgang mit Chemikalien geregelt oder kurz vor der Bepflanzung
steht (also keinesfalls in gefro-

Der Bundesrat hat zwei
Verordnungen erlassen, die am 1.

September in Kraft treten sollen und
auf einen umweltbewussten
Umgang mit Chemikalien und
auf eine langfristige Erhaltung
der Bodenfruchtbarkeit abzielen.

Die erste Verordnung regelt
die Herstellung, die Abgabe, die
Verwendung und die Beseitigung

von umweltgefährdenden
Stoffen. Die zweite Verordnung
über die Schadstoffe im Boden
dient dem Schutz des Bodens.
Die Stoffverordnung geht von
einer generellen Pflicht zu einem
umweltgerechten Verhalten
beim Umgang mit Quecksilber,
Altöl, Holzschutzmitteln, Batterien

und so weiter aus. Um die
Umweltgefährdung zu verringern,

schreibt die Verordnung
eine dreistufige Kontrolle und
die Weitergabe von umweltrelevanten

Informationen an den
Endverbraucher vor. Die
Produzenten und Händler haben sich
an bestimmte Vorschriften zu
halten. So haben sie die Grenz-

Sektionsnachrichten

werte für Bestandteile des Han- renem Zustand). Für Hofdünger-

delsdüngers einzuhalten. Dün- Überschüsse sind Abnahmeverger

und Unkrautvertilgungsmit- träge nach den Richtlinien der

tel dürfen nicht mehr vermischt kantonalen Gewässerschutzwerden.

Für Dünger und für ämter notwendig, in Natur-

Pflanzenschutzmittel sind Ge- Schutzgebieten ist jede Dün-

brauchsanweisungen zu liefern. 9un9 verboten.

Für die Landwirtschaft gilt, dass Für Schäden, die aus der Nicht-
nur dort Handelsdünger einge- einhaltung der Verordnungen
setzt werden dürfen, wo der auf Kosten der Allgemeinheit
Hofdünger zur Deckung der entstehen, kann der Verunreini-
Nährstoffbedürfnisse der Pflan- ger nach dem Verursacherprinzen

nicht ausreicht. Stickstoff- zip haftbar gemacht werden. Ei-
haltige Dünger und Gülle dürfen gentliche Strafbestimmungen
nur dann verwendet werden, enthält die Verordnung keine,
wenn der Boden bewachsen ist LID

Wechsel im Präsidium der BUL

Der Stiftungsrat der Beratungs- Präsidenten des VOLG in
Winsteile für Unfallverhütung in der terthur nach zweieinhalb Jahren
Landwirtschaft hat Nationalrat niederzulegen wünschte. Der
Hans Ruckstuhl (Rossrüti/SG) neue Präsident der Schottland/
zum neuen Präsidenten ge- AG domizilierten Beratungsstel-
wählt. Nationalrat Ruckstuhl ist le bewirtschaftet einen eigenen
Nachfolger von Nationalrat AI- Landwirtschaftsbetrieb und
bert Rüttimann (Jonen/AG), der wurde 1983 in den Nationalrat
das Amt infolge seiner Wahl zum gewählt. LID

der Sektionen
Datum Ort Veranstaltungen Organisation/Bemerkungen

Sektion Luzern
8. August Emmenbrücke Allg. Ferienkurs Kat. G Anmeldung beim Geschäfts¬

führer A. Buholzer, Malters,
Tel. 041 -9711 94

Sektion Fürstentum Lichtenstein
10. August SchaanSchaan Traktorgeschicklichkeitsfahren Areal Rietpark

Beginn: 10.00 Uhr

Sektion St. Gallen
23./24. August Wittenbach Traktorgeschicklichkeitsfahren Näheres in LT 10/86
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